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Stadtvertretung  
 

der Landeshauptstadt 
   

Schwerin Datum:        14.06.2022 

 

 Antragsteller: Stadtvertretung/Fraktionen
/Beiräte 

 Bearbeiter/in: Mitglieder der 
Stadtvertretung Heiko 
Steinmüller, Martin 
Molter, Lothar Gajek 

 Telefon:  

Antrag    

Drucksache Nr.    
öffentlich  

  

00502/2022    

Beratung und Beschlussfassung 

Stadtvertretung 
 

Betreff 

Einführung Bürgerbudget 

 

Beschlussvorschlag 

Die Stadtvertretung beschließt die Einführung eines „Bürgerbudgets“ im Sinne von § 46 (7) 
KV M-V für kleinere ortsteilbezogene Maßnahmen in Höhe von 2 € pro Einwohner. 
 
Der Ortsbeirat (bzw. Ortsvorsteherin / Ortsvorsteher nach § 42a KV M-V) sollen mindestens 
drei verschiedene Projekte für den Einsatz der Mittel vorschlagen. 
 
Die Bürgerinnen und Bürger der Ortsteile stimmen jährlich über die Vorschläge der 
Ortsteilvertretung ab; entweder direkt in einer Bürgerversammlung im Ortsteil oder per 
Online-Umfrage. 
 
Die voraussichtlichen Kosten werden ab 2023 im Haushalt veranschlagt. 
 

 

Begründung 

Bezugnehmend auf den Koalitionsvertrag der Landesregierung MV 2021 - 2026 zur 
Novellierung der Kommunalverfassung bezüglich der Einführung eines Bürgerhaushaltes, 
kann Schwerin sich progressiven Ideen zur Stärkung der Bürgerbeteiligung bei Finanzfragen 
und Gestaltung ihres Ortsteils anschließen. 
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über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen im Haushaltsjahr 
 
Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen im Produkt: --- 
 
 
Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge / Mehreinzahlungen bzw. Minderaufwendungen / 
Minderausgaben im Produkt: --- 
 
 
Die Entscheidung berührt das Haushaltssicherungskonzept: 
 

 ja 
Darstellung der Auswirkungen: --- 
 
 

 nein 
 
 
 

Anlagen: 
 
keine 
 

 
 
gez. Heiko Steinmüller 
Mitglied der Stadtvertretung 
 
gez. Martin Molter 
Mitglied der Stadtvertretung 
 
gez. Lothar Gajek 
Mitglied der Stadtvertretung 
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